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Anfrage der Fraktion AfD für die Stadtverordnetenversammlung 
am 27.06.2018 – russische Staatsbürger in Cottbus 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Spring-Räumschüssel, 
 
Sie beziehen sich auf Angaben aus dem Ausschusses für Soziales, Gleich-
stellung und Rechte der Minderheiten am 06.06.2018 wonach 500 Tschet-
schenen zur Zeit in Cottbus leben und stellen dazu Fragen: 
 
Frage 1:  
Welchen Status haben diese Bürger? 
 
Die ausländerrechtlichen Grundlage für den Aufenthalt aller Personen aus 
diesem Herkunftsland im Bereich der Ausländerbehörde Cottbus / Spree-
Neiße sind vielfältig (z. B. Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder aus 
familiären Gründen; Basis: Ausländerzentralregister).  
Im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde sind aktuell 430 Personen 
aus Tschetschenien gemeldet. 347 davon befinden sich noch im Asyl- bzw. 
im Klageverfahren gegen den ablehnenden Bescheid des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge. Die restlichen Personen sind geduldet und ausrei-
sepflichtig, es bestehen jedoch Abschiebehindernisse. 
 
Frage 2:  
Warum erfolgt keine Abschiebung nach Russland? 
 
Bei allen vollziehbar ausreisepflichtigen Personen werden  Gespräche zur 
freiwilligen Ausreise geführt. Wenn diese nicht in einem absehbaren Zeit-
raum erfolgt, werden alle Möglichkeiten zur Abschiebung in das Heimatland 
ausgeschöpft. Beim Bestehen von Abschiebehindernissen ist eine Abschie-
bung jedoch nicht möglich. 
 
Frage 3:  
Welche Abschiebehindernisse liegen vor? 
 
Abschiebehindernisse sind zum Beispiel: 

 einzelne Familienmitglieder, für die das Asylverfahren noch nicht ab-
geschlossen ist (meist später geborene Kinder). Eine Trennung der 
Familie ist rechtlich nicht möglich. 
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 Fehlende russische Personaldokumente, deren Beschaffung bei russischen Behör-
den ohne Mitwirkung der betreffenden Personen aktuell schwierig ist. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Thomas Bergner 
Dezernent 


